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Entscheidung 

Sachverhalt und Antrge 

I. Die Beschwerdegegnerin ist Irihaberin des europäischen 

Patents 0 018 046 (Anrneldenuininer 80 200 340.0). 

II. Der von der BeschwerdefUhrerin eingelegte Einspruch gegen 

das erteilte europische Patent wurde am 27. Februar 1985 

von der Einspruchsabteilung zurUckgewiesen. 

III. Die ZurUckweisuny wurde damit begrUndet, daf3 die bekannten 

Dokurnerite auf dem Gebiet der Oberrnatratzen mit Scflaurn-

stoffkern dern Fachmann keirien Hinweis gäben, urn die erfin-

dungsgeml3e L25sung der der Erfindung zugrunde liegenden 

Aufgabe mit den erzielten beschriebenen vorteilhaften 

Wirkungen vorhersehbar zu machen. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

22. April 1985 Beschwerde erhoben. Die BescriwerdegebUhr 

wurde gleichzeitig entrichtet. 

V. ?m 26. Juni 1985 wurde die BeschwerdebegrUndung einge-

reicht. Es wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen und 

hilfsweise einen Bescheid zu erlassen oder eine mUndliche 

Verhandlung anzuberaurnen. 

VI. Die Beschwerde wird damit begrUridet, daB die Entscheidung 

der Einspruchsabteilung bei der Beurteilung der Erfin-

dungshöhe von der nicht zutreffenden Abgrenzung des Gegen-

standes des Anspruchs 1 gegenUber dem nchstliegenden 

Stand der Technik ausginge und daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 naheliegend sei. 
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VII. Die Beschwerdegegflerlfl hat mit Schriftsatz vom 

28. Oktober 1985 eine Erwiderung eingereicht und die 

ZurUckweisung der Beschwerde beantragt. 

VIII. Der geltende Hauptanspruch lautet wie folgt: 

"ermatratze mit Schaumstoffkern, insbesondere fUr 

Kinderbetten, wobei der Scnaumstoffkern gemäl3 mindestens 

einer zur Liegeflche praktisch parallelen Ebene unter-

teilt ist und die Ubereinanderliegenden Schaumstoffkern-

teile (1, 2; 10, 11, 12) von einer gemeinsainen AuBenhUlle 

(8) sowie einer flUssigkeitsabsorbierenden InnenhUlle (6) 

uingeben sind, innerhaib der AuI3enhUlle (8) zwecks sepa-

rater Waschbarkeit lose Ubereinander liegen und durch quer 

zu deren Lngsachse lose eingeschobene Versteifungs-

elemente (5, 14) versteift sind, dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens in der unteren H1fte des Schaumstoffkerns 

Ausnehmungen (4, 13) in den Schaumstoffkern eingeformt 

sind, deren Kontur dern Querschnitt der Versteifungs-

elemente (5,14) angepaBt ist, und daB die Versteifungs-

elemente (5, 14) als biegsaine, aus einem Schaumstoff 

hergestelite Kunststoffstäbe ausgebildet sind". 

Die ArisprUche 2 bis 4 sind von dem Anspruch 1 abh.ngig. 

Entscheidungsgrilflde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artilcein 106 bis 108 sowie 

Rge1 64 EPU. Sie ist Somit zulässig. 

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist formal nicht zu 

beanstanden. 

3. Was die Neuheit dieses Gegenstandes anbelangt, ist aus dem 

kument US-A- 3 110 042, das, wie bereits von der 
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Beschwerdeyegnerin anerkannt, am nchsten komrnt,, eine 

MatratZe bekannt, die alle die Merkrnale des Oberbegriffs 

des Anspruchs 1 aufweist und die sich durch die Merkrnale 

des kennzeichnenden Teils von diesem Stand der Tecnnik 

unterscheidet. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist deshaib neu und ent-

spricht den Anforderungen des Artikels 54 EPfJ. 

	

4. 	Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Ttigkeit wird 

folgerides festgestellt: 

	

4.1 	Es ist aus dem Dokument US-A- 3 110 042 auch bekannt, 

Versteifungselemente •zu verwenden, die aus Holzbrettern 

bestehen. Soiche Bretter sind bekannterweise hart, massiv 

und biegsam. 

Irn Dokument DE-A- 1 729 995 (siehe Abbildung 1) wird 

ferner eine Obermatratze beschrieben, bei der der Scflaum- 

stoffkern entlang mindestens einer zur Liegefläche 

parallelen Eene unterteilt ist und bei der die Uberein-

anderliegenden Schaurnstoffkernteile (1, 2) lose Uberein-

ander liegen und durch lose Versteifungselemente (4, 4a) 

versteift sind. Mindestens in der unteren H1fte (siehe 

Abb. 1) des Schaumstoffkerns sind Ausnehmungen (la) einge-

formt, deren Kontur dem Quersc'nnitt des Versteifungs-

elements angepaBt ist. Die Versteifungselernente sind als 

biegsame, aus einem elastischen oder harten Stoff be-

stehende Elemente ausgebildet (Seite 6, 4 letzte Zeile). 

Emne soiche Matratze erlaubt es, das elastische Verhalten 

wahiweise abwandelbar zu gestalten. 
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4.3 	Das Ziel der Streiterfindung 1st eine Obermatratze, die 

schnell trocknen kann und die eine partielle Verhärtuny 

bestirnrnter Tragzonen leicht gestattet, urn diese Matratze 

an die Gestaltung und die Gröl3e des Körpers des Benutzers 

anzupassen. 

	

4.4 	Die Wascribarkeit der Matratze ist eine Eigenschaft, die 

von der Zerlegbarkeit und von der Wahi der Materialien 

abhngt. Deswegen konnte der Facnrnann erkennen, daB die 

Matratze gemB dem IYkurnent US-A- 3 110 042 in dem Fall, 

wo sie mit Kunststoff-Brettern versehen ist, bereits 

waschbar war und daB bei dem Ersetzen der Kunststoff-

Bretter durch Schaurnstoffelemente diese Waschbarkeit 

erhalten bleibt. 

	

4.5 	Der Fachrnann wuBte auch, dai3 die Matratze gem3 dem 

lYicument US-A- 3 110 042 an die Gestalt und Gröl3e des 

Körpers (siehe Spalte 2 Zeilen 17-19) durch das wahlweise 

Einschieben von Brettern in bestimrnten Zonen anpassbar 

1st. 

Auch stand ihm die Lhre des Dokurnentes DE-A- 1 729 995 

zur VerfUgung, das eine iihnliche Matratze beschreibt, 

worin die Versteifungselemente in entsprechend angepaBte 

Vertiefungen eingelegt sind, und deren Eigenschaften auf 

die Matratze gern13 US-A- 3 110 042 Ubertragbar sind. Wenn 

der Fachmann die in den zwei oben bekannten Dokurnenten 

erwähnten Mal3nahmen miteinander vereiriigt, und das gehört 

zur fachrnännischen Ublichen Ttigkeit, erh1t er eine 

Matratze, die sich von der Matratze gem.B dem Anspruch 1 

dadurch unterscheidet, daB die Versteifungselemente als 

Schaurnstoffstäbe gestaltet sind. 

	

4.6 	Was das Ersetzen von Kunststoff durch Schaumstoff 

anbelangt, handelt .es sich nur urn eine naheliegende 
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Stoffauswahl, weil der Fachmann weiB, dai3 es Schauinstoff 

von verschiedenen Härtegraden gibt und daB manche dieser 

Schaumstoffe so hart und biegsam wie ein Kunststoffbrett 

oder ein Kunststoffstab gewählt werden können. Deswegen 

kann these Mal3nahme nicht als erfinderisch gelten. 

	

4.7 	Da kein kornbinatorischer Gesmteffekt im Sinne einer die 

Suinme der Einzelwirkungen. Ubersteigenden, unvorhersehbaren 

Gesamtwirkung erreicht wird, ist der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht erfinderisch. 

	

5. 	Die Beschwerdegegnerin hat eine Reihe von Argumenten 

zugunsten der Patentierbarkeit des Anspruchs 1 gebracht, 

die unten einzeln betrachtet werden: 

	

5.1 	Das Dkument US-A- 3 110 042 enth1t keinen Hinweis Tiber 

die Waschbarkeit irgendeines Teils der dort beschriebenen 

Matratze: 

Jedes der Materialien, die zur Herstellung der Matratze 

gemäL3 diesern JXkument verwendet werden, d.h. Gewebe, 

Schaurnstoff und Holzbretter, ist für sich als waschbar 

bekannt. Es war deswegen leicht zu erkennen, daI3 die 

einzelnen Teile nach dem anhand des Rei3verschlusses 

vorgesehenen Trennens gewaschen werden können (siehe 

Spalte 1, Zeile 57 bis 61), so daB die Aufgabe der 

Waschbarkeit tatsch1ich gelöst war und kein erfinde-

rischer Schritt in der Tatsache gesenen werden kann, these 

Waschbarkeit zu erkennen und für andere Matratzen zu 

verwenden. 

	

5.2 	Das Argument, das Dokument US-A- 3 110 042 gäbe keinen 

Hinweis auf die leichte Handhabbarkeit einer Matratze, 

und zwar ailgernein noch in Verbindung mit der Waschbar-

keit, ist ebenfalls nicht stichhaltig. 
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Das Gleiche wie für die Waschbarkeit gilt auch für die 

leichte Handhabbarkeit. Die Strukturen der Matratze gemä3 

dem Anspruch 1 und diejenige der Matratze gemäl3 US-A- 

3 110 042 sind ähnlich. Die Eigenschaft der leichten 

Handhabbarkeit, obwohl nicht erwhnt, war daher bereits 

bei der Matratze nach dem zitierteri Dokurnent vorhanden. 

	

5.3 	Es wird ferner ausgefUhrt, es gäbe einen wesentlichen 

Unterschied zwischen den Versteifungselementen gemäl3 

Anspruch 1 die aus Schaurnstoff bestehen und den Holz-

brettern gernäl3 US-A- 3 110 042. 

Hierzu wird festgestellt, daf3 Schaumstoffe eine Vielfalt 

von Hrten aufweisen können, die sicri von sehr weicnen 

schwamrnartigen Produkten bis sehr harten Produkten, die 

trotzdem biegsam sein können, erstrecken. 

Deswegen schliei3t der Ausdruck "aus einem Schaumstoff 

hergesteliten Kunststoffstaben" AusfUhrungsformen em, 

worin der Schaumstoff hart ist und die Stbe in diesem 

Fall das gleiche Verhalten wie Holzbretter haben. 

Das Betrachten der ursprUnglichen Unterlagen erlaubt es 

nicht festzustellen, daB der Schauinstoff der Stäbe 

unbedingt weich sein mUsse. Der Ausdruck "Versteifungs-

elemente" sowie die Anwesenheit von anderen Beispielen von 

Materialien wie Holz, die zu diesem Zweck verwendbar sind, 

führen zu dem Ergebnis, daB beim Interpretieren des Aus-

drucks "aus einern Schaunistoff hergesteilte Kunststoff-

stbe", der Fall, worin der Scnauinstoff hart wie Holz ist, 

nicht ausgeschlossen werden kann. 

	

6. 	Da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht patentfähig ist, 

muB das Patent widerrufen werden, was auch irniner die 
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anderen AnsprUche beinhalten. Es liegt diesbezUglich kein 

Hilfsantrag vor. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Das Patent wird widerrufen. 

Der Gescháftsste11enbeamte: Der Vorsitzende: 

F. Klein P. Delbecque 
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